
Weitere Vereinszuschüsse 
 
Sportförderung durch den Freistaat Bayern über die Vereinspauschale  

Die Vereinspauschale wird anhand folgender Parameter bestimmt: 

1. Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder: einfache Gewichtung  
2. Anzahl an sonstigen Mitgliedern (Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene bis einschl. 

26 Jahre): 10-fache Gewichtung  
3. Anzahl der gültigen Übungsleiterausweise, die der Verein aktiv im Sportbetrieb 

einsetzt (max. 4% der Gesamtmitgliederzahl, aber 6% - 8% bei über 60% Mitglieder 
nach Nr. 4.1.2 der Richtlinien): pro Übungsleiter-Ausweis 650-fache Gewichtung, bei 
Einsatz in zwei Vereinen 325-fache Gewichtung 

Eine Förderung ist für alle Sport- und Schützenvereine möglich, die die Bagatellgrenze von 
mindestens 500 Mitgliedereinheiten (ME) erreichen. Dabei ist unerheblich, ob diese 500 
Mitgliedereinheiten nur über reine Mitgliederzahlen (Nrn. 1 und 2) oder durch Vorlage eines 
Übungsleiterausweises zustande kommen. 

In 2019 beantragt: 

• Kirchheimer SC 
• TC 83 Kirchheim 
• TC Kirchheim 
• SV Heimstetten 
• OCR Munich 

 

Sportförderung durch den Landkreis München (sog. Jugendförderung)  

Diese Sportfördermittel werden ohne Antrag nach folgenden Kriterien verteilt: 

1. Der Verein muss mindestens 20 Mitglieder haben, davon 4 Jugendliche bis 17 
Jahre.  

2. Einen Mindestförderbetrag von 200,00 Euro erhält jeder Verein, der Punkt 1 
erfüllt.  

3. Die Fördermittel für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre 
werden auf 12,00 Euro pro jugendlichem Mitglied festgelegt, wenn der Verein 
Punkt 1 erfüllt.  

4. Berechnungsgrundlage für die Mitgliedszahlen ist der Mitgliederstand der 
Sport- und Schützenvereine nach der Bestandserhebung des Bayerischen 
Landessportverbandes (BLSV) bzw. des Bayerischen Sportschützenbundes 
(BSSB) jeweils zum 1. Januar des laufenden Jahres.  

5. Gefördert werden können auch Vereine die nicht dem BLSV oder dem BSSB 
angehören, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß § 75 SGB VIII als 
Träger der freien Jugendhilfe anerkannt sind. Die Mittel werden den Vereinen 
zweckgebunden für die Jugendarbeit zur Verfügung gestellt und können 
demnach auch jungen Menschen, die noch nicht 27 Jahre alt sind zugute 
kommen.  

6. Versehrtensportvereine erhalten den Mindestförderbetrag (200,00 Euro). 

 

 



Weitere Vereinszuschüsse 
 
In 2019 beantragt: 

• Kirchheimer SC 
• TC 83 Kirchheim 
• TC  Kirchheim 
• Tennisfreunde Kirchheim-Heimstetten 
• TC Happy Dancers Kirchheim 
• OCR Munich 
• SpVgg Heimstetten 
• SV Heimstetten 

 

Es gibt eine gleichgelagerte Förderung für Jugendarbeit auch für beim MON eingetragene 
Musikvereine aus dem Landkreis München, aus Kirchheim wird die  

• Musikkapelle Kirchheim 
gefördert. 


